
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Satzung  
zur Änderung der Satzung 

über das Eignungsverfahren  
für den weiterbildenden Masterstudiengang Insurance  

an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
 

Vom 18. Juni 2012 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 43 Abs. 5 Satz 2 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Ludwig-Maximilians-
Universität München folgende Satzung: 
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§ 1 
Änderung der Satzung über das Eignungsverfahren  

für den weiterbildenden Masterstudiengang Insurance  
 
Die Satzung über das Eignungsverfahren für den weiterbildenden Masterstudien-
gang Insurance an der Ludwig-Maximilians-Universität München vom 28. Juni 
2007 wird wie folgt geändert:  
 

In § 1 Satz 1 wird das Wort „anschließender“ gestrichen.  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
 
 
Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Ludwig-Maximilians-
Universität München vom 14. Juni 2012 und der Genehmigung durch den Präsi-
denten der Ludwig-Maximilians-Universität München vom 18. Juni 2012.  
 
 
München, den 18. Juni 2012 
 
 
gez.  
 
 
Prof. Dr. Bernd Huber  
Präsident 
 
 
Die Satzung wurde am 18. Juni 2012 in der Ludwig-Maximilians-Universität Mün-
chen niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 18. Juni 2012 durch Anschlag in 
der Ludwig-Maximilians-Universität München bekannt gegeben. Tag der Bekannt-
machung ist daher der 18. Juni 2012.  


